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SIrt. 4. ©8 bleibt ben SjSrûfurtgêïreifen übertaffen, bte

2Bat)I beS Sßrobeftücfeg bem Éteifter refp. ßeprling frei gu
fteßen, ober niept; immerhin foE ber fßrüfunggtommiffion bag

Sorfcptagg* ober ©enepmigunggrecpt gufiepett.

Ser SKeifter pat fdjriftlicïf gu erflärert, intoieloeit bag

SroPejtucf, fomie aEfäEige Seitagen felbftftänbig angefertigt
mürben, ©infadje fotibe Arbeiten finb ©cpauftücten borp=
gießen.

SIrt. 5. Sie Sräfnnggfommiffion ift üerpftidjtei, in
gälten, in melden über bie fetbftftänbige Stugfüprung beS

fßrobeftücteg burcp ben Seating 3®eifet obmatten, benfetben
buret) ©pperten einer befonbern fßrüfung über bie erlangte
Serufggefcpidtidjteit, fei'8 in ber Söertftatt be8 ßeprmeifterg
ober anbergmo, gu untermerfen.

SIrt. 6. Sie fßrüfung über Serufgtücptigteit pat burcp

je minbefteng grnei gadjmänner ber bertretenen ©ej»erbg=
gtteige unter Sorfip eineg Obmanneg gu erfolgen, meiere
bag angefertigte fßrobeftüct unb bie aEfäEtg beitiegenben
3eid)nungen, SKobeße, Sefcpreibungen ober 9Katerialberecp=

nungen gemiffenpaft beurtfjeiten, fomie ben ßeprling über bie

barauf bermenbete 3eit unb gur Serfügung geftanbenen §ütf§=
mittel, fomie über aßfüttig bermertpete §atbfabritate, über
Senntnip ber SBertgeuge, Stob« unb öütfgftoffe münbtiep Be=

fragen foßen. Sie Seitage bon 3eict)nungen, SlobeEen, 3fta=

teriatbeiedjnungen unb Sefcpreibungen !ann burcp ©rtpetlung
einer pöpern 3îote belohnt merben.

Sei ber Seurtbeititng beg S^obeftücteg foE pauptfäcpticp
auf epatte, faubere, gmectentfprecpenbe Strbeit unb fepöne

gönnen ©emiept gelegt merben.
SIrt. 7. Sie Sanation ber ßetftungen bat burdj -Koten

bon 1 big 3 gu erfolgen, mobei fotdje für Serufgtücptigteit
(SIrt. 3) boppett in Stnredjnung gebraut merben. gm Siptom
finb bie ©rgebniffe ber Prüfung über Serufgtücptigteit bon
benjenigen über ©cpulbitbung gefonbert angumerten.

SIrt. 8. Sie ©umme ber in ben eingetnen fßrüfungg=
fäcpern ergietten Stoten ift für bie Maffifitation ber ®efammi=
teiftungen mapgebenb unb foE bag begügtiebe Serfapren bor
Seginn ber fßrüfung burcp bie Stommiffion genau feftgefept
merben.

Sie ©efammtteiftungen für SerufStüd^tigfeit unb ©cput*
bitbung finb im Slügemeinen mie folgt gu begeictjnen:

1. Stoffe: fetjr gut,
2. „ gut,
3. „ genügenb.

gär ungenügenbe ©efammtteiftungen bürfen meber Sü
ptome nod) Stusmeiêtarten berabfotgt merben. ßeprtinge,
bereu ßeiftungen ungenügenb befunben merben, tönnen bei
ber nädjften fßrüfung mieber gugetaffen merben.

SIrt. 9. Prämien foßen borguggmeife in nü^Iiäjert gad)=
fepriften, SBertgeugen ober fonftigen EKateriatien beftepen.

SIrt. 10. Siptome unb Stugmeigfarten bürfen erft nadj
befriebigenb beenbigter ßeprgeit auf ein begügtiepeg 3eugnip
beg ßeprmeifterg hin auggepänbigt merben.

SIrt. 11. Sie atg genügenb befunbenen Srobeftücte finb
öffentlich auggufteßen unb bie fßrüfungg*3tefuttate mit ben
Samen beg Serfertigerg unb feineg ßeprmeifterg angumerten.

II. Sen ©ettionen bleibt eg unbenommen, ihren üßrü=

funggregtementen meitergehenbe Seftimmungen aufgufteEen.
III. Sie teitenben Organe jebeg fßriifunggtreifeg haben

nach einem bon bem feproeigeriftpen ©eroerbe Serein gu Iie=

fernben einheitlichen ©epema aßjäprticp innerhalb brei 3Ko=

naten über bie ©rgebniffe ber ßküfung gu berichten. Ser
teitenbe Sluëfcpufe pat hierauf bem 3entralüorftanb über bie

©efammtergebniffe unb über bie 3umenbung ber berfügbaren
©umme an bie Senfnnggtreife Sericpt unb Slntrag oorgu=
legen.

Ser 3entratbcrftanb ift befugt, ©ppertifen anguorbnen.
Sag ©etretariat füprt über fämmtticpe pramirten ßepr=

tinge ein fcpmeigerifcpeg ©eneratregifter.
IV. Siefeg Seglentent tritt mit 1. Ottober 1888 in

Straft.
Ser teitenbe Stugfcpup ift befugt, für bie erften galjre

atg lleberganggperiobe eingetnen Srüfunggtreifen in befonbern
gäßen ©mfdjränfungen gu geftaiten.

(©entäp Sefcptup ber Setegtrtenberfammtung in 3u9 öom
3. 3uni 1888 Pom 3entraIborftaitb ertaffen am 30. ©ep=
tember 1888.)

®cn)erbüd)e§ Mbungêtoefen.
2)te •Oattbarbcitëfdjule für .VhtaPctt in Sdjafftjanfcu

erfreut fiep eineg immer ftärteren Sefucpeg. Sei ber am
tepten SKontag ftattgefunbenen Stufnapme bon ©cpütern met=

beten fiep üierunbbreipig Snaben ntepr atg atg lepteg Sap:'-
©g tonnten inbeffen nür punbertaeptgepn Snaben aufge=
nommen merben unb gmar in bie Stbtpeilung für Sartonnage
fünfunbaeptgig Snabeit, in bie Surfe für §otgbearbeitung
breiunbbreipig Snaben.

fyiir bie äöerfffatt.
Slttftriip auf ©cntentPerpup. 3u biefer grage fepreibt

man bem „Setorationgmater" : ©ine neu mit ©ement ge=

pupte Stauer ober SBanb barf niept bor einem 3apre mit
Oetfarbe geftridjen merben, meit ber ©ementberpup fo lange
fepmipt unb feparfe Stugbünftungen ergeugt, bie fämmtticpe
Oetfarben bergepreti. 3nerft geigen fiep bei gu früp borge=
nommenen Oetfarbenanltricpen fiebrige gleiten, fpäter gange
gtaepen, an benen bie garbe hinuntergelaufen ift, fo bap
man fie mit ben tgänben Pon bem gupboben aufnep^
men tann. SBiE man auf frifeßem ©ementpup mit Oetfarbe
ftreiepen, fo mifepe man 1 Speit ©cpmefetfäure mit 8 SP.
SBaffer unb ftretdje bamit bie gtäd^e 1—2 Stat über, jeben
Sag nur einmal, fo bap biefer Slnftridj gut troetnen tann.
Sann nepme man 2Beineffig=@prit unb ftreiepe bamit bie

gtäipe abermatg, unb am fotgenben Sage beginne man mit
bem Oelfarbenanftricp. 3um ©runbanftriep mäpte man eine

Oetfarbe, bie gut part troetnet, nämlicp 1 Speit Steigetb
unb 1 Speit Sreibe in gutem ßeinötfirnip. 3ä>if<pen jebem

neuen Stnfiricp paufire man 1 ober 2 Sage, bamit ber bor=

perige fietg orbentlicp trotten mirfc. ©in foteper Sup ntup
auperbem, um pattbar gu fetn, oiermat mit guter Oetfarbe
geftriepen merben: bag erftemal mit rnepr girnip atg garbe,
gu ben übrigen brei SInftricpen nepme man bie garbe gut
ftreicpredjt, b. p. niept gu biet unb niept gu bünn. 3" änpern
SInftricpen bürfen teine 3tntfarben oermanbt merben, meit
biefetben niept palten unb abblättern. 3- £>• ß- in S-

©egeit bog Surdjfdftogeu ber äöafferftecfeu im Seiut=

farbenottftriip. 3Bir tefen int „Setorationgmater": 3m
öorigen Sapre patte icp einen Sangfaat gu bemalen, beffen

ganger Slnfonb bon 2Baffer= refp. Segenßecten bebedtt mar.
3cp pabe aße mir befannten Siittet bagegen oermanbt, atg
ba finb Slnftricp mit ©cpeEacf, ßaeffärbe, ßauge, ©äuren,
aber StEeg mar opne ©rfotg. ©eptieptiep tiep i^ bie gange
Seite einmal mit einer bectenben, aug alten Oetfarbenreften
gufammengeftippteu garbe überjtreicpen unb, napbem biefer
Slnftricp trotten geroorben, übergog iip ipn mit einer bünnen

©ppgtöfung in SBaffer. Sarauf mürbe bann mit ßeimfarbe
geftriepen unb fo erptett icp einen Spiegel, ber ttar mie ein

Sup mar. 3d) habe aücp big peute an biefer Strbeit niept

bag geringfte Éngeicpen eineg mieberteprenben gtedeng Be*

merten tonnen. Slnfüpren miß icp nur, bap auf biefem
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Art. 4. Es bleibt den Prüfungskreisen überlassen, die

Wahl des Probestückes dem Meister resp. Lehrling frei zu
stellen, oder nicht; immerhin soll der Prüfungskommission das
Vorschlags- oder Genehmigungsrecht zustehen.

Der Meister hat schriftlich zu erklären, inwieweit das
Probestück, sowie allfällige Beilagen selbstständig angefertigt
wurden. Einfache solide Arbeiten sind Schaustücken vorzu-
ziehen.

Art. 5. Die Prüfungskommission ist verpflichtet, in
Fällen, in welchen über die selbstständige Ausführung des

Probestückes durch den Lehrling Zweifel obwalten, denselben
durch Experten einer besondern Prüfung über die erlangte
Berufsgeschicklichkeit, sei's in der Werkstatt des Lehrmeisters
oder anderswo, zu unterwerfen.

Art. 6. Die Prüfung über Berufstüchtigkeit hat durch

je mindestens zwei Fachmänner der vertretenen Gejverbs-
zweige unter Vorsitz eines Obmannes zu erfolgen, welche
das angefertigte Probestück und die allfällig beiliegenden
Zeichnungen, Modelle, Beschreibungen oder Materialberech-
nungen gewissenhaft beurtheilen, sowie den Lehrling über die

darauf verwendete Zeit und zur Verfügung gestandenen Hülfs-
Mittel, sowie über allfällig verwerthete Halbfabrikate, über
Kenntniß der Werkzeuge, Roh- und Hülfsstoffe mündlich be-

fragen sollen. Die Beilage von Zeichnungen, Modellen, Ma-
terialberechnungen und Beschreibungen kann durch Ertheilung
einer höhern Note belohnt werden.

Bei der Beurtheilung des Probestückes soll hauptsächlich
auf exakte, saubere, zweckentsprechende Arbeit und schöne

Formen Gewicht gelegt werden.
Art. 7. Die Taxation der Leistungen hat durch Noten

von 1 bis 3 zu erfolgen, wobei solche für Berufstüchtigkeit
(Art. 3) doppelt in Anrechnung gebracht werden. Im Diplom
sind die Ergebnisse der Prüfung über Berufstüchtigkeit von
denjenigen über Schulbildung gesondert anzumerken.

Art. 8. Die Summe der in den einzelnen Prüfungs-
fächern erzielten Noten ist für die Klassistkation der Gestimmt-
leistungen maßgebend und soll das bezügliche Verfahren vor
Beginn der Prüfung durch die Kommission genau festgesetzt

werden.
Die Gesammtleistungen für Berufstüchtigkeit und Schul-

bildung sind im Allgemeinen wie folgt zu bezeichnen:
1. Klasse: sehr gut,
2. „ gut,
3. „ genügend.

Für ungenügende Gesammtleistungen dürfen weder Di-
plome noch Ausweiskarten verabfolgt werden. Lehrlinge,
deren Leistungen ungenügend befunden werden, können bei
der nächsten Prüfung wieder zugelassen werden.

Art. L. Prämien sollen vorzugsweise in nützlichen Fach-
schriften, Werkzeugen oder sonstigen Materialien bestehen.

Art. 10. Diplome und Ausweiskarten dürfen erst nach

befriedigend beendigter Lehrzeit auf ein bezügliches Zeugniß
des Lehrmeisters hin ausgehändigt werden.

Art. 11. Die als genügend befundenen Probestücke sind

öffentlich auszustellen und die Prüfungs-Resultate mit den
Namen des Verfertigers und seines Lehrmeisters anzumerken.

II. Den Sektionen bleibt es unbenommen, ihren Prü-
fungsreglementen weitergehende Bestimmungen aufzustellen.

III. Die leitenden Organe jedes Prüfungskreises haben
nach einem von dem schweizerischen Gewerbe-Verein zu lie-
fernden einheitlichen Schema alljährlich innerhalb drei Mo-
naten über die Ergebnisse der Prüfung zu berichten. Der
leitende Ausschuß hat hierauf dem Zentralvorstand über die

Gesammtergebnisse und über die Zuwendung der verfügbaren
Summe an die Prüfungskreise Bericht und Antrag vorzu-
legen.

Der Zentralverstand ist befugt, Expertisen anzuordnen.
Das Sekretariat führt über sämmtliche prämirten Lehr-

linge ein schweizerisches Generalregister.
IV. Dieses Reglement tritt mit 1. Oktober 1888 in

Kraft.
Der leitende Ausschuß ist befugt, für die ersten Jahre

als Uebergangsperiode einzelnen Prüfungskreisen in besondern
Fällen Einschränkungen zu gestatten.

(Gemäß Beschluß der Delegirtenversammlung in Zug vom
3. Juni 1888 vom Zentralvorstand erlassen am 30. Sep-
tember 1888.)

Gewerbliches Bildungswesen.
Die Handarbeitsschule für Knaben in Schaffhausen

erfreut sich eines immer stärkeren Besuches. Bei der am
letzten Montag stattgefundenen Aufnahme von Schülern mel-
deten sich vierunddreißig Knaben mehr als als letztes Jahr.
Es konnten indessen nur hundertachtzehn Knaben aufge-
nommen werden und zwar in die Abtheilung für Kartonnage
fünfundachtzig Knaben, in die Kurse für Holzbearbeitung
dreiunddreißig Knaben.

Für die Werkstatt.
Anstrich auf Cementverpuff. Zu dieser Frage schreibt

man dem „Dekorationsmaler": Eine neu mit Cement ge-
putzte Mauer oder Wand darf nicht vor einem Jahre mit
Oelfarbe gestrichen werden, weil der Cementverputz so lange
schwitzt und scharfe Ausdünstungen erzeugt, die sämmtliche
Oelfarben verzehren. Zuerst zeigen sich bei zu früh vorge-
nommenen Oelfarbenanirrichen klebrige Flecken, später ganze
Flächen, an denen die Farbe hinuntergelaufen ist, so daß
man sie mit den Händen von dem Fußboden aufneh-
men kann. Will man auf frischem Cementputz mit Oelfarbe
streichen, so mische man 1 Theil Schwefelsäure mit 8 Th.
Wasser und streiche damit die Fläche 1—2 Mal über, jeden
Tag nur einmal, so daß dieser Anstrich gut trocknen kann.
Dann nehme man Weinessig-Sprit und streiche damit die

Fläche abermals, und am folgenden Tage beginne man mit
dem Oelfarbenanstrich. Zum Grundanstrich wähle man eine

Oelfarbe, die gut hart trocknet, nämlich 1 Theil Bleigelb
und 1 Theil Kreide in gutem Leinölfirniß. Zwischen jeden:

neuen Anstrich pausire man 1 oder 2 Tage, damit der vor-
herige stets ordentlich trocken wird. Ein solcher Putz muß
außerdem, um haltbar zu sein, viermal mit guter Oelfarbe
gestrichen werden: das erstemal mit mehr Firniß als Farbe,
zu den übrigen drei Anstrichen nehme man die Farbe gut
streichrecht, d. h. nicht zu dick und nicht zu dünn. Zu äußern
Anstrichen dürfen keine Zinkfarben verwandt werden, weil
dieselben nicht halten und abblättern. I. H. L. in P.

Gegen das Durchschlagen der Wafferflccken im Leim-
farbenanstrich. Wir lesen im „Dekorationsmaler": Im
vorigen Jahre hatte ich einen Tanzsaal zu bemalen, dessen

ganzer Plafond von Wasser- resp. Regenflecken bedeckt war.
Ich habe alle mir bekannten Mittel dagegen verwandt, als
da sind Anstrich mit Schellack, Lackfarbe, Lauge, Säuren,
aber Alles war ohne Erfolg. Schließlich ließ ich die ganze
Decke einmal mit einer deckenden, aus alten Oelfarbenresten
zusammengeftippten Farbe überstreichen und, nachdem dieser

Anstrich trocken geworden, überzog ich ihn mit einer dünnen

Gypslösung in Wasser. Darauf wurde dann mit Leimfarbe
gestrichen und so erhielt ich einen Spiegel, der klar wie ein

Tuch war. Ich habe auch bis heute an dieser Arbeit nicht
das geringste Anzeichen eines wiederkehrenden Fleckens be-

merken können. Anführen will ich nur, daß auf diesem
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©runbe bie bunten färben iticfit ffar tuerbeu, tebem er ftdb)

leicht aufreibt unb bann bie färben auglaufen. ,£>. iß. in iß.
©tûttjcnbe Seimfnrßett. hierüber treibt ein alter Abow

uent ber „Ptappe" mit: ©g mürbe fcßon öfters angefragt,
auf wefcße SBeife bei Seimfarben ©fang gu erzielen fei. SSieI=

feicßt ïanu icï) mit nacßfteßenber Plittßeifung ben gragefteEern
nüßen. Pfeiweiß ober ftremferweiß merben in SBaffer abge=
rieben (Sinfweiß ßabe icß nocß nic^t probiri), bann geleimt
unb fteßen gelaffen, big ber Seim auggefault ift. Sann leimt
man bagfelbe bon Peuent unb tiermenbet eg fo beim @rau=

refp. ©tucfmalen. Sie bamit gemalten Sicßter ermatten einen

frönen ©fang. ®. P. in SB.

Charte Stnrf'flnrßc al§ Ptalgruttb. SBoßf nacß einem
patentirten Perfaßren fcßafft man einen PMgrunb in einer
Va cm ftarfen ©tucfffäcße, bereu Plaffe aug feingefiebtem
ïarrarifcEjen Ptarmorfiaub, lange geftanbenem gelöfcfjten Salt
unb SBaffer befielt. Pacßbem biefer pußftncf geglättet unb
getrocfnet ift, foil er eine fofcße §ärte annehmen, baß er
felbft bem ©inbringen fcßarfer ©egenftänbe wiberfteßt, unb
feine Sßorofität foE außerbem fo gering fein, baß SBaffer
unb färben nur wenig aufgewogen Werben. Siefer Ptaf=
grunb fommt nacß ben Ptittßeifungen bon Siiberg in ©Miß
für bie Malereien im Perfiner Patßßaufe in Anwerbung
unb in gang aßnficßer SBeife foE aucß ber ©runb für bie

Plafereien in ber Perfiner „Pußmeg^aEe" ßergefteEt wor=
ben fein.

©laêiiijeïct. SBiE man eine ©lagtafel mit einer ©cßrift
ober mit einem Ornament berfeßen, fo üerfaßrt man Wie

folgt: Sie burcßficßtige, flare, nicßt mattgefcßfiffene, minbe=
fteng 3 cm an jeher ©eite über bie gewünfcßte ©röße meß
fenbe ©lagtafel wirb mit ©cßfämmfreibe unb ©piritug üer=

mittelft eineg weicßen Seberfappeng forgfättig gereinigt; man
barf, wenn man nacß bem Steinigen bie ©cßeibe gegen bag
Sicßt ßäft, feinen fpaucß öon fÇett meßr barauf waßrneßmen.
Sanacß wirb bie ©cßeibe auf bie Smtßmtng gefegt, bie Wo=

möglich an ben Panbern feftgeffebt wirb, um ein Perfcßieben

gu berßinbern, unb nun malt man, faffg ber §intergrunb
ber ©cßeibe nacßßer afg STiattglaS erfcßeinen foE, biefe felbft
mit bem Plafpinfef ober Agpßaft, ober gang gewößnficßem,
fcßneE trocfnenbem ©ifenfacf nacß. @oE eg bagegen umge=
feßrt ber $aE fein, alfo bie Setcßmtng matt erfcßeinen, fo
ßanbßabt man eben bie ©efcßicßte umgefeßrt, fegt alfo ben

§intergrunb öoE Sacf — fpart ißn aug — unb läßt bie

Seicßnung fteßen; etwaige llnregefmäßigfeiien werben mit
ber Pabef öerbeffert. Pei biefem umgefeßrten Porgeßen ift
eg bann aucß nicßt unbebingt nötßig, baß bie ©cßeibe ein

größeres Ptaß ßat. Porßer ßat man ficß fogenannteg £feb=
wacßg aug gfeicßen Sßeifen SBacßg nnb Sßecß unb Vao biefer
Plaffe öenetianifcßeg Serpentin unb etwag Saig bereitet, bag

man feßt gu einer fangen ©cßfange roEt, bie man ringg um
bie Sante ber ©cßeibe ober im anberen gaE nur um hie

Seicßnurtg fegt unb feftbrücft, um babutcß einen erßößten
Panb gegen bag herunterlaufen ber ©äure gn ßaben, bie

auf bie bemalte ©cßeibe gegoffen wirb, wenn ber Sacf nur
einigermaßen trocfen geworben ift (weif er fonft, Wenn er gu
ßart getrocfnet ift, feicßt losläßt unb fo ber ©äure geftattet,
unter ißm ßinweggufaufen unb gu aßen, wo fie nicßt barf,
bie Setdteung müßte alfo mißlingen Wirb). ©oE bag nacß
bem Aeßen entftanbene Pîattglag bon gröberem Sora 'werben,
alfo raußer erfcßeinen, fo ßat man nur nötßig, etwag ©cßmirgef
gfeicßmäßig in bie aufgegoffene ©änre gu ftreuen. hat bie

gEußfäure ungefäßr 5 Plinuten gewirft, fo gießt man fie
ab nnb fpüft mit reinem SBaffer gut nacß; ben Sacf enfernt
man buriß Abreiben mit Serpentinöf, nm fcßließlicß bag

©ange nocßmafg mit SBaffer unb ©eife nacßguwafißen, ber

öon bem Sfebwacßg bebecft gewefene Panb Wirb abge*

fcßnitten ober fann, Wenn bie ©cßeibe nur genau fo groß
war, afg wie fie fein mußte, unb bag Slebwacßg nacß bent
Sineaf aufgefegt, ober oor bem Stuffegen unter bem SIeb=
wacßg ein ©trieß mit Sacf gegogen würbe, afg bureßfteßtiger
©trieß, afg Pegrengung, afg ©infaffung fteßen bleiben.

Smitntimt bon ©ebcntßüligcntcß. Oleum Santali wirb
in abfofutem ober aueß ftarfem Affofof gelögt unb ßiemit eine
im gfabergefüge bem ©ebernßofg äßnfitßeipoIgartfSBeibe, Rappel)
beftrießen, begw. bamit bureßtränft. ©in ffetner guteß üon iße=

fnüitt (S3igmardE6rann), ber bem ließten fjofge bie entfprecßenbe
bunfefrotß=brännficßgefbe Sfnance gibt, fteigert bett ©ffeft.

SereittêltJefett.
©djwetgeriftßer ©ewcrbePcrcin. Sie SOtitgfieber beg

3entral SSorftanbeg finb eingefaben gn einer orbentfießett
©ißung auf ©onntag ben 25. SJtoüember 1888 beßnfS ée=

ßanbfung naeßfteßenber Sraftanben:
1. Sefinitioe fftebaftion beg Sunbeggefeß=©ntwurfeg be=

treffenb Seßrfingg= unb SIrbeiterüerßältniffe. 2. Sfugfüßrung
ber S3efcßlüffe feßter Sefegirtenüerfammfung betr. fcßweige=

rifeße ©ewerbeorbnnng. 3. SBeitere Sfnorbnungen begügfiiß
Seßrfinggprüfungen (Sipfom unb Sfugweigfarte, Snftrnftion
für einßeitlicße 23ericßterftattung ec.). 4. petition an ben
Sönnbegratß begügfieß ©rßnbnnggfcßuß: a) ©infüßrttng bon
gäßigfeitgprüfungen für Patentanwälte, b) ©rrießtung eineg

Seßrftußfeg am eibg. polßtecßnifum für bie Pecßtgprapig in
ber Patentgefeßgebung; SfrüragfteEer §err §uber. 5. Plotion
©icßßorn betreffenb gewerbfieße Drganifation; Peferent £>err
Sr. Pier!. 6. f^eftfteEnng beg Pormaffeßrbertrag^ormnfarg.
7. Saßregberiißterftattung pro 1888. 8. Stilfällige Weitere

Sfnträge refp. Anregungen.

^etfiJjiebeneê.
Sag cibgcnöfftftße Antt fur geiftigeê ©igcntßum in

Sern wirb in ber jeßigen Sfinbenanftaft inftaEirt. Sort ßat
eg feeßg Simmer gemietßet. ©feieß ober nur annäßernb fo
geeignete Sofafitaten ßat eg innerßafb ber ©tabt nicßt finben
fönnen.

©tit tteueg ©tußtßett. ©in ©tnßfbett bon ©mit 3o<ß
in Söerfin geießnet ficß babureß aug, baß bie Umwanbfung
beg ©tnßfeg in ein Pett gefeßeßen fann, oßne baß man
benfefben bon ber SBanb abgurüefen brauißt. Pei berartigen
Plöbefn, weteße gwei ober meßreren 3®^^« bienen foEen,
pffegt ficß bem Penußenben bie Pemerfung aufgnbrängen, baß
fie feinen biefer 3®ecfe in ber wünfcßengwertßen PoEfommen=
ßeit erfüEett, fo baß fie nur afg Potßbeßeff in engen SBoßs

nungen gu betraeßten finb, wäßrenb bem über genügende

SBoßnunggräume Perfügenbett nur bie Anfcßaffung befonberer
Plöbef für jeben befonberen 3®^fî angeratßen werben fann.
Pei bem üorfiegenben ©tußfbett ift jeboeß bie Perwenbung
ber eingefnen Sßeife eine fo eigentßümficße unb Woßfburcßs
baeßte, baß eg gteieß tabeEog afg ©tußt unb afg Pett bienen
fann. Sie Pücffeßne beg ©tußleS wirb nämlicß niißt, Wie

gewößnficß, nacß ßinten, fonbern nacß born umgeffappt, unb

gwar unter PlitWirfnng gweier gebogenen ©efenfftangen,
bereu Sreßpunfte unweit beg gußbobeng unb naße an ben

beiben Porberfüßen beg ©tnßfeg angebraeßt finb. Sie 3Irm=

feßnen bienen bann afg gwei neue f^üße. Sabei greifen bie

©efenfftangen mit je einem ©eitengapfen in fenfreeßte PtetaE=

nutßen beg ©ißpofftertßeifg nnb feßieben festeren fcßfitten=

artig fo Weit nacß born, baß er fid) bießt an bie nun nacß

oben gerichtete §interffäcße ber Piicfenfeßne anfeßfießt. Ser
Dbertßeif beg gweitßeifigen ©ißpoffterg faßt ficß bann nacß

ber SBanb ßin gurüefffappen unb bifbet bag Sopf= unb Pücfen=

lager beg Petteg. klappt man bann noeß bie ffeine gußpfatte

Illustrirte schweizerisch! Aandwerker-Zeitung 375

Grunde die bunten Farben nicht klar werden, indem er sich

leicht aufreibt und dann die Farben auskaufen, H, P, in P.
Glänzende Leimfarben. Hierüber theilt ein alter Abon-

neut der „Mappe" mit: Es wurde schon öfters angefragt,
auf welche Weife bei Leimfarben Glanz zu erzielen sei. Viel-
leicht kann ich mit nachstehender Mittheilung den Fragestellern
nützen. Bleiweitz oder Kremserweiß werden in Wasser abge-
rieben (Zinkweiß habe ich noch nicht probirt), dann geleimt
und stehen gelassen, bis der Leim ausgefault ist. Dann leimt
man dasselbe von Neuem und verwendet es so beim Grau-
resp. Stuckmalen. Die damit gemalten Lichter erhalten einen
schönen Glanz. G. B, in W.

Harte Stuckfläche als Malgrund. Wohl nach einem
patentirten Verfahren schafft man einen Malgrund in einer
1/2 our starken Stuckfläche, deren Masse aus feingesiebtem
karrarischen Marmorstaub, lange gestandenem gelöschten Kalk
und Wasser besteht. Nachdem dieser Putzstuck geglättet und
getrocknet ist, soll er eine solche Härte annehmen, daß er
selbst dem Eindringen scharfer Gegenstände widersteht, und
seine Porosität soll außerdem so gering sein, daß Wasser
und Farben nur wenig aufgesogen werden. Dieser Mal-
gründ kommt nach den Mittheilungen von Lüders in Görlitz
für die Malereien im Berliner Rathhause in Anwendung
und in ganz ähnlicher Weise soll auch der Grund für die

Malereien in der Berliner „Ruhmes-Halle" hergestellt wor-
den sein.

Glasäherei. Will man eine Glastafel mit einer Schrift
oder mit einem Ornament versehen, so verfährt man wie
folgt: Die durchsichtige, klare, nicht mattgeschlisfene, minde-
stens 3 onr an jeder Seite über die gewünschte Größe mes-
sende Glastafel wird mit Schlämmkreide und Spiritus ver-
mittelst eines weichen Lederlappens sorgfältig gereinigt; man
darf, wenn man nach dem Reinigen die Scheibe gegen das
Licht hält, keinen Hauch von Fett mehr darauf wahrnehmen.
Danach wird die Scheibe auf die Zeichnung gelegt, die wo-
möglich an den Rändern festgeklebt wird, um ein Verschieben

zu verhindern, und nun malt man, falls der Hintergrund
der Scheibe nachher als Mattglas erscheinen soll, diese selbst
mit dem Malpinsel oder Asphalt, oder ganz gewöhnlichem,
schnell trocknendem Eisenlack nach, Soll es dagegen umge-
kehrt der Fall sein, also die Zeichnung matt erscheinen, so

handhabt man eben die Geschichte umgekehrt, legt also den

Hintergrund voll Lack — spart ihn aus — und läßt die

Zeichnung stehen; etwaige Unregelmäßigkeiten werden mit
der Nadel verbessert. Bei diesem umgekehrten Vorgehen ist
es dann auch nicht unbedingt nöthig, daß die Scheibe ein

größeres Maß hat. Vorher hat man sich sogenanntes Kleb-
wachs aus gleichen Theilen Wachs und Pech und Vso dieser

Masse venetianisches Terpentin und etwas Talg bereitet, das

man jetzt zu einer langen Schlange rollt, die man rings um
die Kante der Scheibe oder im anderen Fall nur um die

Zeichnung legt und festdrückt, um dadmch einen erhöhten
Rand gegen das Herunterlaufen der Säure zu haben, die

auf die bemalte Scheibe gegossen wird, wenn der Lack nur
einigermaßen trocken geworden ist (weil er sonst, wenn er zu
hart getrocknet ist, leicht losläßt und so der Säure gestattet,
unter ihm hinwegzulaufen und zu ätzen, wo sie nicht darf,
die Zeichnung mithin also mißlingen wird). Soll das nach
dem Netzen entstandene Mattglas von gröberem Korn werden,
also rauher erscheinen, so hat man nur nöthig, etwas Schmirgel
gleichmäßig in die aufgegossene Säure zu streuen. Hat die

Flußsäure ungefähr 5 Minuten gewirkt, so gießt man sie

ab und spült mit reinem Wasser gut nach; den Lack enfernt
man durch Abreiben mit Terpentinöl, um schließlich das

Ganze nochmals mit Wasser und Seife nachzuwafchen, der

von dem Klebwachs bedeckt gewesene Rand wird abge-

schnitten oder kann, wenn die Scheibe nur genau so groß
war, als wie sie sein mußte, und das Klebwachs nach dem
Lineal aufgelegt, oder vor dem Auflegen unter dem Kleb-
wachs ein Strich mit Lack gezogen wurde, als durchsichtiger
Strich, als Begrenzung, als Einfassung stehen bleiben.

Imitation von Cedernholzgevuch. Oisnirr Suràli wird
in absolutem oder auch starkem Alkolol gelöst und hiemit eine

imFladergefügedemCedernholz ähnlicheHolzart(Weide, Pappel)
bestrichen, bezw. damit durchtränkt. Ein kleiner Zusatz von Ve-
suvin (Bismarckbraun), der dem lichten Holze die entsprechende
dunkelroth-bräunlichgelbe Nuance gibt, steigert den Effekt.

Vereinstvesen.
Schweizerischer Gewerbeverein. Die Mitglieder des

Zentral-Vorstandes sind eingeladen zu einer ordentlichen
Sitzung auf Sonntag den 25. November 1888 behufs Be-
Handlung nachstehender Traktanden:

1. Definitive Redaktion des Bundesgesetz-Entwurfes be-

treffend Lehrlings- und Arbeiterverhältnisse. 2. Ausführung
der Beschlüsse letzter Delegirtenversammlung betr. schweize-
rische Gewerbeordnung. 3. Weitere Anordnungen bezüglich
LehrlingSprüfungen (Diplom und Ausweiskarte, Instruktion
für einheitliche Berichterstattung zc.). 4. Petition an den

Bundesrath bezüglich Erfindungsschutz: n) Einführung von
Fähigkeitsprüfungen für Patentanwälte, d) Errichtung eines
Lehrstuhles am eidg. Polytechnikum für die Rechtspraxis in
der Patentgesetzgebung; Antragsteller Herr Hub er. 5. Motion
Eichhorn betreffend gewerbliche Organisation; Referent Herr
Dr. Merk. 6. Feststellung des Normallehrvertrag-Formulars.
7. Jahresberichterstattung pro 1888. 8. Allfällige weitere
Anträge resp. Anregungen.

Verschiedenes.
Das eidgenössische Amt für geistiges Eigenthum in

Bern wird in der jetzigen Blindenanstalt installirt. Dort hat
es sechs Zimmer gemiethet. Gleich oder nur annähernd so

geeignete Lokalitäten hat es innerhalb der Stadt nicht finden
können.

Ein neues Stuhlbett. Ein Stnhlbett von Emil Zoch
in Berlin zeichnet sich dadurch aus, daß die Umwandlung
des Stuhles in ein Bett geschehen kann, ohne daß man
denselben von der Wand abzurücken braucht. Bei derartigen
Möbeln, welche zwei oder mehreren Zwecken dienen sollen,
pflegt sich dem Benutzenden die Bemerkung aufzudrängen, daß
sie keinen dieser Zwecke in der wünschenswerthen Vollkommen-
heit erfüllen, so daß sie nur als Nothbehelf in engen Woh-
nungen zu betrachten sind, während dem über genügende
Wohnungsräume Verfügenden nur die Anschaffung besonderer
Möbel für jeden besonderen Zweck angerathen werden kann.
Bei dem vorliegenden Stuhlbett ist jedoch die Verwendung
der einzelnen Theile eine so eigenthümliche und wohldurch-
dachte, daß es gleich tadellos als Stuhl und als Bett dienen
kann. Die Rücklehne des Stuhles wird nämlich nicht, wie
gewöhnlich, nach hinten, sondern nach vorn umgeklappt, und

zwar unter Mitwirkung zweier gebogenen Gelenkstangen,
deren Drehpunkte unweit des Fußbodens und nahe an den

beiden Vorderfüßen des Stuhles angebracht sind. Die Arm-
lehnen dienen dann als zwei neue Füße. Dabei greifen die

Gelenkstangen mit je einem Seitenzapfen in senkrechte Metall-
nuthen des Sitzpolstertheils und schieben letzteren Mitten-
artig so weit nach vorn, daß er sich dicht an die nun nach

oben gerichtete Hinterfläche der Rückenlehne anschließt. Der
Obertheil des zweitheiligen Sitzpolsters läßt sich dann nach

der Wand hin zurückklappen und bildet das Kopf- und Rücken-

lager des Bettes. Klappt man dann noch die kleine Fußplatte
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